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Sachverhalt

Entscheid

Gemäss art. 5 abs. 1 lit. b des Frei
zügigkeitsgesetzes (FZG) können Ver
sicherte die Barauszahlung der aus
trittsleistung verlangen, wenn sie eine 
selbständige Erwerbstätigkeit aufneh
men und der obligatorischen beruflichen 
Vorsorge nicht mehr unterstehen. Ziel 
dieser regelung ist die finanzielle Unter
stützung beim aufbau eines Unterneh
mens; dies als ausnahme vom Grund
satz, dass das Vorsorgeguthaben als 
altersvorsorge erhalten bleiben soll. der 
Gesetzgeber ist davon ausgegangen, 
dass der aufbau einer selbständigen 
Existenz als Grundlage für eine aus
reichende altersvorsorge durch Selbst
vorsorge dient, weshalb der Versicherte 
keiner beruflichen Vorsorge mehr be
darf.

t. macht nicht geltend, im Zeitpunkt 
der Scheidung eine selbständige Er
werbstätigkeit aufgenommen zu haben. 
Vielmehr begründet er seinen anspruch 
auf Barauszahlung damit, dass er da
mals bereits selbständigerwerbend war.

Bei Scheidung erhält jeder Ehegatte 
die Hälfte der für die Ehedauer zu ermit
telnden austrittsleistung des anderen 
Ehegatten, wenn mindestens ein Ehe
gatte einer Einrichtung der beruflichen 

t. wurden im rahmen seiner 2010 erfolg
ten Ehescheidung 4109.90 Franken als 
Vorsorgeausgleich auf ein Freizügigkeits
konto bei der Zürcher Kantonalbank über
wiesen. Seine Gesuche, ihm die Freizügig

Vorsorge angehört und bei keinem Ehegat
ten ein Vorsorgefall eingetreten ist (Vorsor
geausgleich). artikel 5 FZG ist auf den zu 
übertragenden Betrag sinngemäss an
wendbar. Es stellt sich nun die Frage, ob 
diese sinngemässe anwendung auch die 
Barauszahlung bei selbständiger Erwerbs
tätigkeit einschliesst. 

das Bundesgericht analysiert die Be
stimmung und ihre Entstehung und bejaht: 
Zwar unterscheidet sich die selber geäuf
nete austrittsleistung einer Person, die 
von der unselbständigen in die selb
ständige tätigkeit wechselt, von dem im 
rahmen des Vorsorgeausgleichs über
tragenen Guthaben. Wer sich als Selb
ständigerwerbender jedoch der frei willigen 
Vorsorge angeschlossen hat, kann sich 
gemäss bundesgerichtlicher recht
sprechung die entsprechenden geäufne
ten Mittel in klar bestimmten Schranken, 
namentlich zum Zweck betrieblicher 
 investitionen, auszahlen lassen, wenn er 
den Vorsorgevertrag kündigt und seine 
vertragliche Beziehung mit seiner Vor
sorgeeinrichtung beendet. Es ist daher 
zweckmässig und in ausrichtung auf die 
herrschende rechtslage objektiv ange
messen, einem nachgewiesenermassen 
Selbständigerwerbenden und nicht der 
obligatorischen beruflichen Vorsorge 
 Unterstehenden die Möglichkeit einzuräu

keitsleistung wegen seiner selbständi
gen tätigkeit bar auszuzahlen, blieben 
ohne Erfolg. Nachdem das Sozialversi
cherungsgericht t. recht gab, erhebt 
das BSV Beschwerde vor Bundesgericht.

men, sich den im Scheidungsfall zu 
übertragenden Betrag unter den gleich 
restriktiven Bedingungen, wie sie für 
eine Barauszahlung des in der freiwilli
gen beruflichen Vorsorge angesparten 
alterskapitals gelten, bar auszahlen zu 
lassen.

im vorliegenden Fall besteht die 
selbständige Erwerbstätigkeit nach 
 ansicht des t. im Betrieb eines kleinen 
Kiosks. dieser erfordert jedoch keiner
lei betriebliche investitionen. t. will denn 
auch selber über den Verwendungs
zweck der austrittsleistung bestimmen. 
Bei dieser Sachlage sind die Vorausset
zungen nicht erfüllt, und es besteht kein 
anspruch auf Barauszahlung. 

das Bundesgericht äussert sich 
nicht zu den Pflichten, die der Vorsorge
einrichtung oder Freizügigkeitseinrich
tung vor einer solchen auszahlung ob
liegen. auch prüft es nicht, ob und inwie
weit der Barauszahlungsantrag an eine 
bestimmte Frist gebunden ist oder ob er 
allein im Scheidungszeitpunkt gestellt 
werden kann.
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Kann sich ein Selbständigerwerbender den Betrag, den er bei seiner Scheidung als 

Vorsorgeausgleich erhalten hat, bar auszahlen lassen?
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